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Vorwort zur 5. Auflage

Die Idee zu diesem Lehrbuch haben die Prüfungsordnungen der Länder für das
Erste Juristische Staatsexamen geliefert. Dort wird der Prüfling regelmäßig auf
die Beachtung der „Europarechtlichen Bezüge des Privatrechts“ verpflichtet. Unter
diesem Titel ist das vorliegende Lehrbuch in den ersten beiden Auflagen erschie‐
nen. Die sodann erfolgte Änderung des Titels reflektiert die immer intensiver
spürbare Europäisierung des nationalen Rechts, die über bloße „Bezüge“ hinaus‐
reicht. Unverändert bleibt der pädagogische Anspruch. Unser Lehrbuch soll den
Studierenden in der Examensvorbereitung eine komprimierte Darstellung dessen
bieten, was man unter den „Europarechtlichen Bezügen“ zu verstehen hat und auf
welche Weise diese in einer Examensklausur geprüft werden könnten. Den Anfang
bildet ein einführendes Kapitel zur Methodik und den Einwirkungsformen des
Europarechts auf das nationale Recht, insbesondere das Privatrecht. Es schließen
sich neun Kapitel zu den zentralen Gebieten des Privat- und Wirtschaftsrechts an.
In der vorliegenden Neuauflage begrüßen wir mit Herrn Donath einen neuen Autor
mit Schwerpunkten in der europarechtlichen Methodenlehre und im europäischen
Arbeitsrecht.
Herzlich zu danken haben Herausgeber und Autoren meinen wissenschaftlichen
Mitarbeitern Herrn Maximilian Beilner und Herrn Philipp Tilk, meinen wissen‐
schaftlichen und studentischen Hilfskräften sowie den Mitarbeitern der Lehrstuhl‐
teams aller Autoren.
Wie stets freuen wir uns über Feedback unserer Leser, gern unter:
sekretariat.langenbucher@jura.uni-frankfurt.de.
 

Frankfurt am Main, Januar 2022 Katja Langenbucher
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EG Vertrag über die Europäische Gemeinschaft idF d. Amsterdamer

Vertrags; Europäische Gemeinschaften
EGKS Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EGKSV Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle

und Stahl
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGV Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Fassung

vor dem Amsterdamer Vertrag)
EIB Europäische Investitionsbank
EIF Europäischer Investitionsfonds
Einl. Einleitung
EJCL Journal of Comparative Law
EKMR Europäische Kommission für Menschenrechte
ELEC Europäische Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit
ELR European Law Review
EMRK Europäische Menschenrechts-Konvention
Endg. endgültig
EÖD Europäischer Öffentlicher Dienst
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EP Europäisches Parlament
EPZ Europäische Politische Zusammenarbeit
ERA Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkrediti‐

ve
ERI Einheitliche Richtlinien für Inkassi
ERPL Européenne de droit public = European review of public law =

Europäische Zeitschrift des öffentlichen Rechts
ESA European Space Agency
EStG Einkommenssteuergesetz
ESZB Europäisches System der Zentralbanken
ETS European Treaty Series
EU Europäische Union
EuG oder EuGeI Europäisches Gericht 1. Instanz
EuGH Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
EuGRZ Europäische Grundrechte-Zeitschrift
EuGVÜ Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsübereinkommen
EuGVVO Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerken‐

nung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handels‐
sachen

EUR Euro
EuR Europarecht
Euratom Europäische Atomgemeinschaft
EuRH Europäischer Rechnungshof
EUV Vertrag über die Europäische Union
EuYB European Yearbook
EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWA Europäisches Währungsabkommen
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWI Europäisches Währungsinstitut
EWiR Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
EWS Europäisches Währungssystem; Europäisches Wirtschafts- und

Steuerrecht (Zeitschrift)
EzA Entscheidungssammlung zum Arbeitsrecht
  
f.; ff. folgende
FG Finanzgericht
FGPrax Praxis der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FKVO Fusionskontrollverordnung
FS Festschrift
FusV Fusionsvertrag
  
GA Generalanwalt
GAP Gemeinsame Agrarpolitik
GASP Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
GATS Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistun‐

gen
GATT Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen
GD Generaldirektion
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GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Ver‐
vielfältigungsrechte

GenTG Gentechnikgesetz
Germ. L. J. German Law Journal
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
ggfs. gegebenenfalls
GM Gemeinsame Maßnahme
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHR GmbH-Rundschau
GMO Gemeinsame Marktordnung
GPR Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
GPSG Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und Inter‐

nationaler Teil
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GS Gedächtnisschrift
GU Gemeinschaftsunternehmen
GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt
GVG (deutsches) Gerichtsverfassungsgesetz
GVO Gruppenfreistellungsverordnung
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GZT Gemeinsamer Zolltarif
  
h. L. herrschende Lehre
h. M. herrschende Meinung
HaftPflG Haftpflichtgesetz
Harv. Bus. Rev. Harvard Business Review
HGB Handelsgesetzbuch
HO Haushaltsordnung
Hrsg., hrsg. Herausgeber, herausgegeben
HWiG Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften
  
i. d. F. in dieser Fassung
i. d. S. in diesem Sinne
i. E. im Ergebnis
i. e. S. im engeren/eigentlichen Sinn
i. S. d. im Sinne des/r
i. S. v. im Sinne von
i. V. m. in Verbindung mit
i. W. im Wesentlichen
i. w.S im weiteren Sinne
IAS International Accounting Standards
ICC International Chamber of Commerce
ICJ International Court of Justice
ICR Industrial Cases Reports
IFRS International Financial Reporting Standards
IGH Internationaler Gerichtshof
insbes. insbesondere
IPR Internationales Privatrecht
IPrax Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
IRLR Industrial Relations Law Reports
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IStR Internationales Steuerrecht
IWB Internationale Wirtschaftsbriefe
IWF Internationaler Währungsfonds
  
JA Juristische Arbeitsblätter
JBl. Juristische Blätter
Jb. J.ZivRwiss. Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler
JdEI Jahrbuch der Europäischen Integration
JöR Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart
JR Juristische Rundschau
JuS Juristische Schulung
JZ Juristenzeitung
  
Kap. Kapitel
KG Kammergericht
KOM Kommissionsdokument(e)
KostO Kostenordnung
krit. kritisch
KritV Kritische Vierteljahreshefte für Gesetzgebung und Rechtswissen‐

schaft
KSchG Kündigungsschutzgesetz
KSZE Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
KWG Kreditwesengesetz
  
L; Ls. Leitsatz
Lfg. Lieferung
LMBG Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz
LuftVG Luftverkehrsgesetz
  
m. wN. mit weiteren Nachweisen
MarkenG Markengesetz
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
MinBlNW Ministerialblatt Nordrhein-Westfalen
Mio. Millionen
MLR Modern Law Review
MMR Multimedia und Recht
MÜ Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften

über die Beförderung im internationalen Luftverkehr (Montrealer
Übereinkommen)

MuSchG Mutterschutzgesetz
  
n. F. neue Folge; neue Fassung
n. V. noch nicht in der amtlichen Slg veröffentlicht
NATO North Atlantic Treaty Organization
NGO Non-governmental Organization(s.)
NJ Neue Justiz
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR NJW-Rechtsprechungs-Report
Nr.; Nrn. Nummer; Nummern
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NuR Natur und Recht
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NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NWVBl. Nordrhein-westfälisches Verwaltungsblatt
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZS Neue Zeitschrift für Sozialrecht
  
o. ä. oder ähnlich(es)
OAS Organisation Amerikanischer Staaten
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa
OEEC Organisation für Europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit
OHG Offene Handelsgesellschaft
ÖJZ Österreichische Juristen Zeitung
OLG Oberlandesgericht
OLG-VertrÄndG Gesetz zur Änderung des Rechts der Vertretung durch Rechtsan‐

wälte vor den Oberlandesgerichten
OLGZ Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen
OVG Oberverwaltungsgericht
  
PCIJ Permanent Court of International Justice
PECL Principles of European Contract Law
PETL Principles of European Tost Law
PJZS polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
PrivProt. Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen

Gemeinschaften
ProdHaftG Produkthaftungsgesetz
Prot. Protokoll
PVS Politische Vierteljahresschrift
  
RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
RBHG Gesetz über die Haftung des Reichs für seine Beamten (Beamten‐

haftungsgesetz)
RE Rechnungseinheit
RIW Recht der internationalen Wirtschaft
RL Richtlinie
Rn. Randnummer
RRa Reise-Recht aktuell
Rs Rechtssache
Rspr. Rechtsprechung
RZZ Rat über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens
  
S. Seite
s. siehe
s. a. siehe auch
s. o. siehe oben
s. u. siehe unten
SA Schlussanträge
SDÜ Schengener Durchführungsübereinkommen
SE Societas Europea (Europäische Aktiengesellschaft)
SEK Dokumente des Sekretariats der Kommission
SGB Sozialgesetzbuch
SIEC Significant impediment to effective competition
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Slg ÖD Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs – Öffentlicher
Dienst

Slg. Sammlung (der Rspr. des EuGH)
sog. sogenannte(n)(r)
Spiegelstr. Spiegelstrich
SSNIP Small but significant, non-transitory increase in price
st. Rspr. ständige Rechtsprechung
StGB Strafgesetzbuch
StGH Staatsgerichtshof
StIGH Ständiger Internationaler Gerichtshof
str. streitig
StVG Straßenverkehrsgesetz
SVN Satzung der Vereinten Nationen
SZR Sonderziehungsrechte des IWF
  
TA Technische Anleitung
TRIPS Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights
  
u. a. unter andere(m)(n); und andere
u. ä. und ähnliche(s.)
u. U. unter Umständen
UAbs. Unterabsatz
überw. überwiegend
UCC Uniform Commercial Code
UChiLR University of Chicago Law Review
UCLAF Unité de Coordination de la Lutte Antifraude
UCP Uniform Customs and Practices for Documentary Credits
UCR Uniform Rules for Collections
UmweltHG Gesetz über die Umwelthaftung
UmwG Umwandlungsgesetz
UN Vereinte Nationen
UNCITRAL Kommission der Vereinten Nationen für Internationales Handels‐

recht
UNCTAD Welthandelskonferenz
UNEP Programm der Vereinten Nationen für den Umweltschutz
UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft

und Kultur
UNO United Nations Organization
UPR Umwelt- und Planungsrecht
UrhG Urhebergesetz
Urt. Urteil
UstG Umsatzsteuergesetz
UstR Umsatzsteuerrichtlinie(n)
UTR Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts
UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
  
v. a. vor allem
Var. Variante
VBlBW Verwaltungsblätter für Baden-Würtemberg
verb. verbunden
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VerbrKrG Verbraucherkreditgesetz
VerfGH Verfassungsgerichthof
VerfO Verfahrensordnung
VerwArch. Verwaltungsarchiv
VG Verwaltungsgericht
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
VN Vereinte Nationen
VO Verordnung
Vorbem. Vorbemerkung
VR Verwaltungsrundschau
vs. versus
VSSR Vierteljahreshefte für Sozialrecht
VuR Verbraucher und Recht
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer
VWD Vereinigter Wirtschaftsdienst
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
  
WB Wettbewerbsbericht
WBl Wirtschaftsrechtliche Blätter, Beilage zu »Juristische Blätter«
WEU Westeuropäische Union
WHG Wasserhaushaltsgesetz
WHO World Health Organization
WiGBl. Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
WiR Wirtschaftsrecht
WiVerw Wirtschaft und Verwaltung
WM Wertpapiermitteilungen
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis
WSA Wirtschafts- und Sozialausschuss
WTO World Trade Organization (Welthandelsorganisation)
WuW Wirtschaft und Wettbewerb
WuW/E Wirtschaft und Wettbewerb Entscheidungssammlung zum Kartell‐

recht
WVRK Wiener Vertragsrechtskonvention
WWU Wirtschafts- und Währungsunion
  
YEAL Yearbook of European Law
  
z. B. zum Beispiel
z. T. zum Teil
z. Zt. zur Zeit
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
ZAR Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik
ZBB Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZBJI Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres
ZBR Zeitschrift für Bankenrecht
ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZEuS Zeitschrift für Europarechtliche Studien
ZfA Zeitschrift für Arbeitsrecht
ZfRV Zeitschrift für Rechtsvergleichung
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ZfZ Zeitschrift für Zölle und Verbrauchssteuern
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis
zit. zitiert
ZK Zollkodex
ZK-DVO Durchführungsverordnung zum Zollkodex
ZKR Zentralkommission für die Rheinschiffahrt
ZÖR Zeitschrift für öffentliches Recht
ZP Zusatzprotokoll
ZParl. Zeitschrift für Parlamentsfragen
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZTR Zeitschrift für Tarifrecht
ZUR Zeitschrift für Umweltrecht
ZusVerfO Zusätzliche Verfahrensordnung (des EuGH)
zutr. zutreffend
ZVerglRW Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft
ZWeR Zeitschrift für Wettbewerbsrecht
ZZP Zeitschrift für Zivilprozess
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Die Beziehung des Rechts der Europäischen Union zum nationalen Privatrecht
kann man auf zweierlei Weise angehen: vom Unionsrecht oder vom nationalen
Recht her.1 Wer vom Unionsrecht kommt, versucht, die derzeit existierenden Nor‐
men und allgemeinen Prinzipien des Unionsrechts zu einem kohärenten System zu‐
sammenzufügen.2 Hierzu zählen vornehmlich die Verordnungen und die Richtlini‐
en, aber auch das Primärrecht der Europäischen Union samt seiner allgemeinen
Rechtsgrundsätze sowie nach Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Hs. 2 EUV die Charta der
Grundrechte der Europäischen Union. Wer den umgekehrten Weg geht, fragt, auf
welche Weise diese unionsrechtlichen Normen Bedeutung für das nationale Privat‐
recht erlangen. Um diesen zweiten Problemkreis soll es hier gehen. Dabei muss zu‐
nächst geklärt werden, warum und in welcher Form das Unionsrecht bei der Ausle‐
gung und Anwendung des nationalen Rechts heranzuziehen ist.3 Das ist eine Frage
der europarechtlichen Methodenlehre und Gegenstand des ersten Kapitels. Auf die‐
ser Basis lassen sich in den folgenden Kapiteln europarechtliche Einwirkungen auf
das nationale Recht aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Rechtsgebiete näher
untersuchen. In der überwiegenden Zahl der Kapitel wird sich zeigen, dass breite
Bereiche des nationalen Rechts einer europarechtlichen Vorgabe folgen.

Die Verbindlichkeit des Unionsrechts
Stellen wir uns einen Richter vor, der einen privatrechtlichen Rechtsstreit zu ent‐
scheiden hat.4 Warum sind die Bestimmungen des Unionsrechts für ihn verbind‐
lich? Das Unionsrecht ist eine autonome Rechtsordnung, die unabhängig von den
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten aus sich selbst heraus wirksam ist.5 Das

A.

1 I.d.S. auch Riesenhuber, 2. FS Canaris II, 2017, S. 181, 185 f.
2 Vgl. Müller-Graff, FS Börner, 1992, S. 303, 309; im Rahmen eines Lehrbuchs verfolgen diesen An‐

satz: Kötz, Europäisches Vertragsrecht, 2. Aufl. 2015, S. 11; Heiderhoff, Europäisches Privatrecht,
5. Aufl. 2020, durchgängig; Riesenhuber, EU-Vertragsrecht, 2013, § 1 Rn. 3 ff.; diesen Ansatz für die
Methodenlehre weiterdenkend Flessner, JZ 2002, 14.

3 Zur Bedeutung des EU-Rechts in der Fallbearbeitung Beljin, JuS 2002, 987; s. a. Grundmann, JZ
1996, 274; ders., JuS 2002, 768.

4 Aufschlussreich zu den Problemen der Praxis: Kochs, in: Schulze, Auslegung europäischen Privat‐
rechts und angeglichenen Rechts, 1999, S. 211 ff.

5 Vgl. BVerfGE 22, 293 (296) – EWG-Verordnungen.

§ 1  Europarechtliche Methodenlehre

Langenbucher/Donath 27

1

2



bezeichnet man mit dem Begriff der unmittelbaren Geltung des Unionsrechts.6
Hierdurch unterscheidet sich Europarecht insbesondere vom Völkerrecht.7
Dabei sind die Kompetenzen für die Organe der Union, gerade auch bezüglich der
Rechtssetzung, durch das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung begrenzt,
Art. 5 Abs. 1, 2 EUV. Eine „Kompetenz-Kompetenz“ besteht daher nicht.

Die sachliche Verbindlichkeit
Das im Rahmen der von den Mitgliedstaaten auf die EU übertragenen Kompeten‐
zen gesetzte Unionsrecht hat nach Auffassung des EuGH strikten Vorrang vor
den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten.8 Diese Auffassung wird im Grund‐
satz auch von den Mitgliedstaaten anerkannt.9 Steht eine Norm des nationalen
Rechts nicht in Einklang mit Unionsrecht, ist diese aber nicht unwirksam.10 Das
wird deutlich, wenn sich die Europarechtswidrigkeit nur auf Teile des Anwen‐
dungsbereichs der Norm bezieht: Dann bleiben die übrigen Teile anwendbar und
müssen folglich weiterhin wirksam sein. Die herrschende Lehre spricht daher von
einem Anwendungsvorrang und meint damit: Die europarechtswidrige nationale
Norm darf auf einen Sachverhalt mit Unionsrechtsbezug nicht angewandt wer‐
den.11 Das gilt allerdingst nur, soweit Unionsrecht zur unmittelbaren innerstaatli‐
chen Geltung überhaupt fähig ist. Geeignet sind nur „rechtlich vollkommene“ Be‐
stimmungen, d. h. Bestimmungen, die von den nationalen Behörden und Gerichten
ohne Weiteres angewendet werden können. Die unionsrechtlichen Normen müssen
„klare und eindeutige“ Verpflichtungen enthalten und dürfen den Mitgliedstaaten
keinen Ermessensspielraum belassen. Sind die Bestimmungen dagegen durch einen
Vorbehalt zugunsten der Mitgliedstaaten beschränkt, steht das einer unmittelbaren
Anwendbarkeit entgegen.12 Die Entscheidung über die Frage, ob nationales Recht
im konkreten Fall unionsrechtswidrig ist und unangewandt bleiben muss, gehört
zum Beurteilungsspielraum jedes Richters. Eine konkrete Normenkontrolle zum
EuGH, etwa in Analogie zu Art. 100 Abs. 1 GG, ist nicht erforderlich, ja sogar eu‐

I.

6 Vgl. BVerfGE 31, 145 (174) – Milchpulver.
7 Herdegen, Völkerrecht, 19. Aufl. 2020, Rn. 8 f.
8 St. Rspr. seit EuGH 3.6.1964 – Rs 6/64 (Costa/ENEL), ECLI:EU:C:1964:66, Slg. 1964, 1251 =

NJW 1964, 2371; siehe auch BVerfGE 22, 134 = NJW 1967, 2109. Zur Falllösung: Beljin, JuS
2002, 987; aus der Literatur: Bauerschmidt, EuR 2014, 277; Beljin, EuR 2002, 351 (353 f.); Hei‐
derhoff, Rn. 32 ff.; Nicolaysen, S. 83; Oppermann/Classen/Nettesheim, § 10 Rn. 1 ff.

9 Schulze/Janssen/Kadelbach/Ehlers, § 11 Rn. 18; für Deutschland vgl. BVerfGE 31, 145 (174 f.),
st. Rspr.

10 Das behauptet aber die Lehre vom Geltungsvorrang, grundlegend Grabitz, Gemeinschaftsrecht
bricht nationales Recht, 1966; außerdem Hwang EuR 2016, 355. Eine Ausnahme vom bloßen An‐
wendungsvorrang des Unionsrechts gegenüber nationalen Rechtsakten sieht der EuGH – unter Be‐
tonung des Ausnahmecharakters – in der Klage nach Art. 14.2 EZB-Satzung, vgl. EuGH v.
26.2.2019, Rs. C-202/18 (Rimšēvičs), ECLI:EU:C:2019:139, insbes. Rn. 69 f.; dazu Weinzierl, EuR
2019, 434.

11 EuGH 6.3.1964 – Rs 6/64 (Costa/ENEL), ECLI:EU:C:1964:66, Slg. 1964, 1269 f. = NJW 1964,
2371; Schulze/Janssen/Kadelbach/Ehlers, § 11 Rn. 42 ff.; Heiderhoff, Rn. 34; Herdegen, § 10 Rn. 3;
Nicolaysen, S. 90; Streinz, Europarecht, Rn. 207 ff., insbes. 221; Gebauer/Wiedmann/Wiedmann,
Kap. 2 Rn. 55 ff.; aufgrund abweichender Terminologie krit. Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl.
2008, S. 134, 581 f.

12 EuGH 5.2.1963 – Rs 26/62 (van Gend & Loos), ECLI:EU:C:1963:1, Slg. 1963, 1 (25 f.); Streinz/
Schroeder, AEUV Art. 288 Rn. 94.
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roparechtlich unzulässig.13 Der Richter kann bzw. muss aber bei Zweifeln über den
Inhalt europarechtlicher Normen den EuGH im Wege des Vorabentscheidungs‐
verfahrens (Art. 267 AEUV) anrufen und dessen Rechtsansicht seiner Entschei‐
dung zugrundelegen.14

Abgesehen von dem zeitweiligen Verzicht auf die Durchsetzung des grundsätzlich
bestehenden und anerkannten Vorrangs des Unionsrechts gegenüber dem nationa‐
len Recht der Mitgliedstaaten ist ein strikter Vorrang auch im Grundsatz nicht
ganz unumstritten. Aus Sicht des nationalen Rechts ergibt sich der Vorrang des
Unionsrechts zumeist aus dem innerstaatlichen Rechtsanwendungsbefehl, welcher
über das jeweilige Zustimmungsgesetz zu den primärrechtlichen Verträgen vermit‐
telt wird. In Deutschland geschieht dies nach der Rechtsprechung des BVerfG über
die Brücke des Art. 23 Abs. 1 GG.15 Auf dieser Grundlage hat das BVerfG für den
Anwendungsvorrang des Unionsrechts in Deutschland bestimmte Grenzen gezo‐
gen, deren Einhaltung es selbst überwacht. Dies sind (i) die sogenannte Ultra-vires-
Kontrolle,16 (ii) eine spezifische Grundrechtskontrolle („Solange-Vorbehalt“)17 und
(iii) die Identitätskontrolle.18 Bei (i) der Ultra-vires-Kontrolle wird überprüft, ob
sich die Union und ihre Organe bei ihren Handlungen im Rahmen der ihnen über‐
tragenen Kompetenzen bewegt haben, bei (ii) der Solange-Kontrolle wird kontrol‐
liert, ob in der Union ein hinreichendes Maß an Grundrechtsschutz existiert und im
Rahmen der (iii) Identitätskontrolle überprüft das BVerfG, ob durch eine bestimm‐
te unionale Maßnahme – dazu zählt auch das von den Organen der Union gesetzte
Recht – der Kern der deutschen Verfassungsordnung (vgl. Art. 79 Abs. 3 GG) ver‐
letzt wird. Nur wenn eine dieser Grenzen überschritten und vom BVerfG ein ent‐
sprechender Verstoß festgestellt wurde, darf und muss nach der Rechtsprechung
des BVerfG das betreffende Unionsrecht ausnahmsweise unangewendet bleiben.
Da sich das BVerfG jedoch in einem Kooperationsverhältnis mit dem EuGH sieht,
hat es sich selbst auferlegt, vor einer solchen Feststellung den EuGH durch eine
Vorabentscheidung mit der betreffenden Rechtsfrage zu befassen.19

Zum ersten Mal hat das BVerfG 2014 bezüglich möglicher unbegrenzter Anlei‐
hekäufe durch die EZB den EuGH im Wege der Vorabentscheidung befasst.20

Trotz bekundeter Vermutung von Ultra-vires-Handeln hat das BVerfG im OMT-Be‐
schluss die im Anschluss vom EuGH festgestellte Rechtmäßigkeit von (angekün‐
digten) Anleihenkäufen auf dem Sekundärmarkt durch die EZB akzeptiert.21

In aufsehenerregender Weise hat das BVerfG jedoch im Mai 2020 erstmals auf
Grundlage der Ultra-vires-Kontrolle Akte von Unionsorganen für kompetenzwidrig

13 EuGH 13.10.1977 – Rs 106/77 (Simmenthal II), ECLI:EU:C:1978:49, Slg. 1978, 629 = NJW 1978,
1741; Nicolaysen, S. 92 f.

14 S. u. → Rn. 23 ff.
15 BVerfGE 123, 267 (402) – Lissabon.
16 BVerfGE 89, 155 ff. – Maastricht.
17 Sog. Solange-Rechtsprechung des BVerfG, vgl. BVerfGE 37, 271 (279) – Solange I; 79, 339

(375 ff.) – Solange II.
18 Zu verfassungsrechtlichen Grenzen der Übertragung der Hoheitsgewalt siehe BVerfGE 123, 267

(364) – Lissabon.
19 BVerfGE 89, 155 (175) – Maastricht.
20 BVerfG, Beschluss vom 14.1.2014, ECLI:DE:BVerfG:2014:rs20140114.2bvr272813.
21 BVerfGE 142, 123 Rn. 175 ff. = NJW 2016, 2473 zu EuGH v. 15.6.2015, Rs. C-62/14 (Gauweiler),

ECLI:EU:C:2015:400 = NJW 2015, 2013. Vgl. dazu Murswiek, EuGRZ 2017, 327. Vgl. zur
SSM‑VO und SRM‑VO auch BVerfG NJW 2019, 3204 Rn. 120 ff.; hierzu sowie mit zahlreichen
Nachweisen zum Diskurs Ludwigs/Pascher/Sikora, EWS 2020, 1.
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und damit für unanwendbar erklärt.22 Im Rahmen mehrerer Verfassungsbeschwer‐
den hat das Gericht festgestellt, dass die Beschlüsse des EZB-Rates zur Schaffung
und Durchführung des EZB-Anleihekaufprogramms „Public Sector Purchase Pro‐
gramme“ (PSPP) das Mandat der EZB überschritten hätten. Auch die das Vorgehen
der EZB bestätigende und zuvor durch Vorlageverfahren des BVerfG erbetene Ent‐
scheidung des EuGH vom 11.12.201823 sei ultra vires ergangen. Diese sei im Hin‐
blick auf die Kontrolle der Verhältnismäßigkeit der zur Durchführung des PSPP er‐
lassenen Beschlüsse „schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar“ und „metho‐
disch nicht mehr vertretbar“.24 Das Urteil des BVerfG wurde und wird heftig disku‐
tiert und kritisiert, wirft es doch eine Vielzahl komplexer rechtlicher – und rechts‐
politischer – Fragen auf.25 Das PSPP-Urteil stellt aus europarechtlichem Blickwin‐
kel zwei tragende Säulen des Unionsrechts infrage, nämlich den Anwendungsvor‐
rang des Unionsrechts gegenüber dem nationalen Recht und das Auslegungs- und
Verwerfungsmonopol des EuGH hinsichtlich des Unionsrechts. Es muss sich –
auch nach der teilweise erheblichen Kritik aus der Lehre26 – zeigen, wie der EuGH
auf diesen heftigen Schlag aus Karlsruhe reagieren wird und wie sich das Verhält‐
nis der beiden Gerichte zueinander in Zukunft entwickeln wird. Dass das Bundes‐
verfassungsgericht aber den Anwendungsvorrang des Unionsrechts grundsätzlich
in Zweifel gezogen hätte, lässt sich auch aus dem PSPP-Urteil wohl nicht ableiten.

Die zeitliche Verbindlichkeit
Die Urteile des EuGH über die Auslegung und Gültigkeit von Unionsrecht ent‐
falten grundsätzlich auch Wirkung für die Vergangenheit.27 Sie geben mithin
Auskunft darüber, wie das jeweilige Unionsrecht bereits seit dem Zeitpunkt seines
jeweiligen Inkrafttretens interpretiert werden musste.
Nicht selten kommt es daher vor, dass der EuGH eine Entscheidung trifft, welche
nachträglich die Unionsrechtswidrigkeit einer mitgliedstaatlichen Vorschrift oder
Maßnahme feststellt, aber Akteure in den Mitgliedstaaten gleichsam im Vertrauen
auf die Rechtmäßigkeit des nationalen Rechts gegebenenfalls über mehrere Jahre
hinweg erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Dispositionen getätigt hatten. In

II.

22 BVerfG v. 05.05.2020 – 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16.
23 Mit seiner Antwort auf ein vorheriges Vorabentscheidungsgesuch des BVerfG bestätigte der EuGH

zuvor, dass die dem PSPP zugrundeliegenden Beschlüsse über das Mandat der EZB für die Wäh‐
rungspolitik aus Art. 127 Abs. 1 AEUV nicht hinausgingen, EuGH Rs. C‑493/17 (Weiss),
ECLI:EU:C:2018:1000, Rn. 70.

24 BVerfG v. 05.05.2020 – 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16, Rn. 118 f.
25 Kritische Auseinandersetzung bei: Siekmann, EuZW 2020, 491 und Dietze/Kellerbauer/Kla‐

mert/Malferrari/Scharf/Schnichels, EuZW 2020, 525.
26 Vgl. Nettesheim, Das PSPP-Urteil des BVerfG – ein Angriff auf die EU?, NJW 2020, 1631;

Kainer, Aus der nationalen Brille: Das PSPP-Urteil des BVerfG, EuZW 2020, 533; Möllers, Das
PSPP-Urteil des BVerfG und die Europäische Rechtsunion, EuZW 2020, 503; Calliess, Konfronta‐
tion statt Kooperation zwischen BVerfG und EuGH?, NVwZ 2020, 897; Pernice, Machtspruch aus
Karlsruhe: „Nicht verhältnismäßig? – Nicht verbindlich? – Nicht zu fassen…“, EuZW 2020, 508.

27 EuGH, Rs. C-61/79 (Denkavit Italia), ECLI:EU:C:1980:100, Rn. 16; EuGH, Rs. 309/85, Rn. 11
(Barra); EuGH, Rs. 130/79, Slg. 1980, 1887, Rn. 14 (Express Dairy Foods); und EuGH, verb.
Rs. C-66, 127 und 128/79 (Meridionale Industria Salumi), ECLI:EU:C:1980:101, Slg. 1980, 1237,
Rn. 9; s. a. Müller, Die Begrenzung der zeitlichen Wirkung von EuGH-Entscheidungen, S. 40 ff.;
Ludewig, Die zeitliche Beschränkung der Wirkung von Urteilen des EuGH im Vorabentscheidungs‐
verfahren, S. 64; Frenz, EuropaR-HdB V, 2010, Rn. 3409; Weiß, EuR 1995, 377 (378); Kokott/
Henze, NJW 2006, 177 (177 f.); Calliess/Ruffert/Wegener, 5. Aufl. 2016, AEUV Art. 267 Rn. 52.
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solchen Situationen kann es unbillig sein, Rechtsverhältnisse und wirtschaftliche
Transaktionen wegen ihrer Unionsrechtswidrigkeit bis weit in die Vergangenheit
rückabzuwickeln. Dies hat auch der EuGH bereits früh erkannt und Kriterien für
eine zeitliche Begrenzung der Wirkungen seiner Entscheidungen entwickelt. So
ordnete der Gerichtshof eine Begrenzung der „Rückwirkung“ seiner Entscheidun‐
gen insbesondere in solchen Fällen an, in denen ein „guter Glaube der Betroffenen“
sowie die „Gefahr schwerwiegender Störungen“ bestanden haben.28

Es stellt sich weiter die Frage, ob in Fällen einer Kollision von nationalem und
europäischem Recht den Mitgliedstaaten auch für die Zukunft, unter Einschrän‐
kungen des Vorranganspruchs, eine zeitlich terminierte Anpassungsfrist gewährt
werden kann. Hierfür hat der EuGH insbesondere seit 2012 bestimmte Vorgaben
formuliert. Der Gerichtshof hat diese zunächst im Rahmen umweltrechtlicher und
energierechtlicher Problemstellungen entwickelt, bei denen die Nichtanwendung
der jeweiligen unionsrechtswidrigen nationalen Regelung schädlicher bezüglich
der Ziele des Unionsrechts gewesen wäre als ihre zeitweilige Weitergeltung.29

Allein daraus lässt sich freilich noch nicht schließen, dass die ausgearbeiteten
Maßstäbe auf die Bereiche des Umwelt- und des Energierechts beschränkt bleiben.
Dogmatisch handelt es sich nur um einen zeitweisen Verzicht auf die Durchset‐
zung des grundsätzlichen Vorrangs des Unionsrechts. Bisher hat der EuGH den
Ausspruch eines solchen Verzichts selbst vorgezeichnet und als Ausnahme ist ein
solcher entsprechend restriktiv anzuwenden.30 Ob nationale Gerichte auch ohne
Vorlage an den EuGH eine entsprechende Anpassungsfrist anordnen können, lässt
sich noch nicht abschließend beurteilen.31

Was der Vorrang des Unionsrechts im Einzelnen für den Richter bedeutet, der bei
der Anwendung nationalen Zivilrechts Zweifel an dessen Unionsrechtskonformität
hat, wird sich im Verlauf dieses Kapitels zeigen. Dabei wird insbesondere zu
fragen sein, wann Unionsrecht unmittelbar Rechte und Pflichten für Privatpersonen
begründet. Nur in diesem Fall bleibt das nationale Recht außer Anwendung.32 Wo
Unionsrecht auf einen Rechtsstreit Privater nicht unmittelbar anwendbar ist, gilt
zunächst einmal ausschließlich die Norm des nationalen Rechts. Nur wenn eine
richtlinienkonforme oder primärrechtskonforme Auslegung des nationalen Rechts
erforderlich ist, kann einer europarechtlichen Norm Geltung verschafft werden.33

Ist das nicht möglich, liegt ein unionsrechtswidriger Zustand vor. Diesen darf der
Richter nicht etwa zum Anlass nehmen, in einem Rechtsstreit zwischen Privaten
die nationale Norm unangewandt zu lassen, so dass er einen Maßstab für die
Entscheidung des Falles verliert.34 Der Verstoß gegen Unionsrecht hat eine andere
Sanktion: Es entsteht ein Staatshaftungsanspruch.35

28 Ausführlich zu diesen Voraussetzungen Düsterhaus, EuR 2017, 30 (38 ff.).
29 EuGH v. 29.07.2019 Rs. C-411/17 (Inter-Environnemet Wallonie u. a.), ECLI:EU:C:2019:622

Rn. 179 f.; bestätigend auch: EuGH v. 25.07.2020 Rs. C-24/19 (A u. a.) ECLI:EU:C:2020:503
Rn. 90 ff.

30 Gundel, EuZW 2020, 890 (894).
31 Vgl. Gundel a. a. O. mit Verweis auf unterschiedliche Sprachfassungen der EuGH-Entscheidungen.
32 Vgl. Nicolaysen, S. 83; Riesenhuber/Domröse, RIW 2005, 47 (53). Ein Prüfungsschema bietet Bor‐

chardt, § 4 Rn. 135 ff.
33 Hierzu unten → Rn. 88 ff.
34 Vgl. Nettesheim, AöR 1994, 261 (279). Zuletzt EuGH v. 7.8.2018, Rs. C-122/17 (Smith),

ECLI:EU:C:2018:631, Rn. 49 = IWRZ 2019, 76.
35 S. u. → Rn. 127 ff.
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